Statuten

(geändert:  16. November 2005)

Verein Aargauischer Berufswahllehrpersonen

Art. 1
Name und Sitz

Unter dem Namen „Verein Aargauischer Berufswahllehrpersonen“, im Folgenden ABL 
genannt, besteht ein Verein im Sinne der Art. 60 ff. ZGB mit Sitz am Wohnort des 
jeweiligen Präsidenten/der jeweiligen Präsidentin.

Art 2.
Zweck

Der ABL bezweckt


- 
die Förderung der aargauischen Berufswahlschule


- 
die Unterstützung der Aus- und Weiterbildung der Mitglieder


- 
die Wahrung der Interessen der aargauischen Berufswahllehrpersonen


- 
die Mitarbeit bei der Auswahl und Schaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln


- 
die Zusammenarbeit mit allen kantonalen und verwandten interkantonalen Lehrer- 



und Lehrerinnenorganisationen, insbesondere der Abschlussklassenlehrpersonen und 

der Berufsberatung.

Art. 3
Mitgliedschaft

3.1
Aktivmitglieder:  Alle an aargauischen Berufswahlschulen (Sekundarstufe I) 



tätigen Lehrpersonen, sofern sie die Mitgliedschaft erwerben und 
Mitglied des 



alv sind.


3.2
Passivmitglieder:  Pensionierte Berufswahllehrpersonen und Lehrpersonen der 



Sekundarstufe I mit der anerkannten Ausbildung zur Berufswahllehrperson, 



sofern sie dessen Mitgliedschaft erwerben.


3.3
Ehrenmitglieder:  ABL-Mitglieder, die sich um den Verein besondere Verdienste 


erworben haben, können durch die GV zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.


Mitglieder können ausgeschlossen werden, wenn sie den Interessen des ABL schaden.


Wir bekennen uns zum LCH Berufsleitbild und zu den LCH Standesregeln.

Art. 4
Mittel

Für die Verfolgung der Vereinszwecke verfügt der ABL über die Beiträge der 
Mitglieder.


Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet der Verein ausschliesslich mit dem 

Vereinsvermögen. Die Vereinsmitglieder sind von jeglicher Nachschusspflicht befreit.

Art. 5
Organisation

Die Organe des Vereins sind:


-
die Generalversammlung (GV)


-
der Vorstand


-
die Rechnungsrevisoren

Art. 6
Generalversammlung

Die GV tritt jährlich mindestens einmal zusammen und hat als oberstes Organ des 
Vereins folgende Befugnisse:


- 
Entgegennahme des Jahresberichts, Genehmigung der Jahresrechnung und 



des Budgets


- 
Festsetzung der Beiträge der Mitglieder


- 
Wahl des Vorstandes, des Präsidenten und der Rechnungsrevisoren


- 
Wahl der Delegierten (alv, AGLB, …in Behörden und Kommissionen)


- 
Statutenrevision


- 
Genehmigung des vom Vorstand ausgearbeiteten Tätigkeitsprogramms


-
Festlegung von persönlichen Arbeitsleistungen und Entgegennahme der Berichte 



der Mitglieder der Sachbearbeitungsgruppen


- 
Aufnahme und Ausschluss  von Mitgliedern


Die Generalversammlung beschliesst mit einfachem Mehr der anwesenden 
Aktivmitglieder.

Art. 7
Vorstand

Der Vorstand besteht aus  3 bis 5  Mitgliedern.


Die Amtsdauer beträgt  4 Jahre.


Der Vorstand hat folgende Aufgaben:


- 
Führung der laufenden Geschäfte


- 
Vertretung des Vereins nach aussen


- 
Besorgung des Verkehrs mit Behörden und anderen Organisationen


- 
Eingabe von Wahlvorschlägen für die Delegierten und übrigen Vereinsvertreter


- 
Veranstaltung von Kursen


- 
Ausarbeitung von Anträgen und Stellungnahmen zu aktuellen Fragen des Vereins


- 
Verfolgung aller die aargauische Berufswahlschule betreffenden Angelegenheiten


- 
Periodische und gezielte Orientierung der Öffentlichkeit über die Aufgaben der 



aargauischen Berufwahlschule und die Tätigkeit des ABL

Art. 8
Revision der Statuten

8.1
Eine Statutenrevision kann jederzeit durch die Mehrheit der an der 




Generalversammlung anwesenden Aktivmitglieder beschlossen werden.


8.2
Diese Statuten treten nach ihrer Genehmigung durch die GV sofort in Kraft und 



ersetzen diejenigen. vom 14. November 2001.

Beschlossen an der Generalversammlung vom 16. November 2005 in Aarau.


Der Präsident:




Der Aktuar:


Thomas Lehner




Richard Hilfiker

